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Gubermal - Verlautbarungen.
Z. N 8 1 . ( l ) Nr. 2 l259.

K u n d m a c h u n g ,
wegen V e r f r a c h t u l ' g von E i s e n m a t e -
r i a l i e n f ü r die S t a a t s ' E i s e n b a h n e n .
— Die k. k. General-Direction für die Staat5-
C'isenbahnen bringt zur öffentUchen Kenntniß,
daß.die Verfrachtung der in den Acrarial-Ei«
senwcrken zu Edlach bei Neichcnau in Nieder»
österreich, dann zu Neuberg, Manazcll und S t .
Stephan in Steyermark bereit liegenden Ei-
sen'Materialicn für die Staats - Eisenbahnen
im Wege der öffentlichen Versteigerung, mittelst
Ueberreichung schriftlicher Offerte an die M in -
destfoldernden zu «verlassen ist. — DcnAntlag-
stcllern haben folgende Bestimmungen zur Nicht«
schnür zu dienen: §. 1. Es sind aus dem Guß«
werke zu E 0 lach nächst N e i c h e n a u i n Nie-
deröstcrreich 3000 Ctr. Schienenstühle in das
Magazin zu Mürzzuschlag; aus den Aerarial-
Werken zu Lau a u u no 3te uberg in Steyer-
mark 182'N Ctr. 66 Pfd. Schienen in das Ma-
gazin zu M ü r z z «sch lag ; aus dem Guß-
werke zu M a r i a z e l l in Steyermark 18000
Ctr. Schienenstühle in das Magazin zu B r ü c k ;
cndllch aus dcm Gußwerke S t . S t e p h a n in
Stcyermark 6000 Ctr. Schienenstühle nach
Brück odcr Gratz zu verfrachten. — §. 2. Den
Unternehmern steht es frei, Anbote auf die Ver-
frachtung der Gcsammlmenge, oder auf einen
Theil derselben, jedoch nicht unter der Menge
von 5000 Ctr. einzubringen. — §. 3. Die über-
nommene Verfrachtung muß 14 Tage nach er-
folgtcr Verständigung von der Annahme der
eingereichten Anbote begonnen, und längstens
bis Ende April I8 ' l5 vollendet werden. —
^ 4. Die Anbote smo bci der k. k. General-
Direction für die Staats-Eisenbahnen zu Wien,
Stadt , Hcn„gaffe Nr. 27 , längstens bis zum
30. September 1844, MittagS 12 Uhr, schrift-
lich, versiegelt, mit der Überschrift: „Anbot
M> Uebernahme der Verflachtung der Eisen.

Materialien für die Staats'Eisenbahnen" zu
übergeben. — §. 5. Jedes Anbot muß mit dem
Vor- und Zunamen des Offerenten unterschrie-
ben seyn, und auch die Angabe seines Wohnor-
tes enthalten. Uebcrdicß muß darin mit Be-
stimmtheit angegeben werden, welche Menge
der erwähnten Eisenbestandtheile zur Verfrach-
tung übernommen, und um welchen Preis die-
selbe bewerkstelligt werden wolle. — Der Preis
ist entweder pr. Centner und Meile, oder pr.
Centner für die ganze Entfernung anzugeben,
und mit Ziffern und Buchstaben auszudrücken.
— Endlich ist dem Offerte entweder die amtliche
Bestätigung dtö k. k.Universal-Cameral-Zahlam-
tcö in Wlcn, odcr eines Provilizial-Zahlamtes beic
zuschlicsie,,, dasi der Offerent daS 5 ^ Vadium
des entfaNendcn Frachtlohnes für die zur Ver-
frachtung übernommene Warenmenge in Ba-
rem oder in annehmbaren haftungsfreien Etaats-
papicren nach ihrem börstmäßigen Werthe er-
legt habe, odcr es ist eine diesem Vadium ang«-
meffcne, von der k. k. Hofkommerprocuratur oder
einem k. k. Fiscalamte früher geprüfte und nach
§§. 230 und 1371 des a. b. G. B . annehmbar
erklärte Sicherstelluug beizubringen. — § . 6. Die
zu verführenden Eisenmatcrialien sind gegen
Certificate der k. k. General-Direction für die
Staats-Eisenbahnen, oder des hierzu ermächtig-
ten Beamten, wodurch ihre Eigenschaft als
Acrarialgut bestätigt wird, weg- und brücken-
mautfrei zu behandeln. — §. 7. Das Gewicht
der Fracht wird nicht durch die Abwägung der Wa-
re, sondern nach der Stückzahl derEisenmaterialien,
mit Anwendung des in jedem Werke festgesetzten
Normalgcwichtes, erhoben. — H. 8. Das Auf-
und Abladen dcr Waren liegt dem Unternehmer
ob, ohne daß er hierfür eine besondere 35er«
gütung anzusprechen berechtigtwäre.— §. 9.Der
Unternehmer hastet für die richtige Abstellung
der Ware in unbeschädigtem Zustande. — Für
die Fehlenden , so wie für die durch Vcschädi,
gung rnbrauchdar gcwordencn^ Stücke leistet
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derselbe den Ersatz des Ankaufspreises und des
auf der Ware allenfalls schon haftenden Fracht-
lohns. Dieser Ersatz wird gleich von dem in
das Verdienen gebrachten Frachtlohn in Abzug
gebracht werden. — §. 10- Der Frachter er-
halt von dem Werk»?, von welchem er eine
Ladung übernimmt, einen Frachtbrief in dop-
pelter Ausfertigung, in welchem die Anzahl der
Stücke sammt dc,n auf obige Art berechneten
Gewichte angegeben ist. Beide Exemplare sind
bei dein Eintreffen del Ware indem Abstallungs-
orte dem Magazinäbeamtcn zu übergeben. Ein
Exemplar bleibt in Handen des Magaginsbe-
amtcn, das zweite Exemplar erhalt der Frach.
tcr mit der Bestätigung über die Ausstellung
und den Zustand der Ware zurück. — Zugleich
wird demselben entweder über jede Ladung, oder
auf Verlangen über mehrere derselben ein Ueber-
nahms-Schein ausgestellt, worin zu bestätigen
ist, welche Gattung von Ware und aus welchem
Orte dieselbe zugeführt, ferner in wie viel Btük-
ken und mit welchem Gewichte dieselbe von
Seite der Magazmö-Verwaltung übernommen
wurde. — §. 1 l . Auf Grundlage dieses Ueber-
nahmsscheities, welcher bei der k. k. General-
Direction für die Staats Eisenbahnen zu über-
reichen ist, wird die Zahlung, nach dem Wun-
sche des Frachtunternehmcrs, entweder bcl dem
k. k. Umversal-Camera!-Zahlamte in Wien,
oder bei einem der k. k. Camrral-Zahlämter in
den Provinzen erfolgen. — Z. 12. Auf Anbote,
welche den vorgeschriebenen Erfordernissen nicht
entsprechen, wird keine Rücksicht genommen. —
§. 13. Bis zur Entscheidung über das Ergeb-
niß der Versteigerung, welche nach Maßgabe
der Annehmbarkeit der Offerte und der Ver-
trauungswürdigkeit d«r Offerenten erfolgen
wird, bleibt jeder Antragsteller für den Inhal t
stilles Anbotes rechtsuerbindlich, und er ist im
Falle der Annahme desselben verpflichtet, das
angenommene Versprechen in allen Puncten zu
erfüllen, und den förmlichen Vertrag hierüber
zu unterfertigen. — §- 15. Die Badien der
angenommenen Anbote werden als Caution zu-
rückbehalten, die übrigen aber sogleich zurück«
gestellt. — Den Erstehcrn bleibt es unbenom,
yn'n, die Caution auch auf eine andere vor-
schriftmWge Art sicherzustellen, — §. 15. Sollte
sich der Unternehmer weigern, den Vertrag zu
unterfertigen, oder sollte derselbe die übernom-
mene Verbindlichkeit in Bezug auf die Menge
der zu verführenden Gegenstände, oder den
festgcsltzten Termin zum Beginne und zur
Vollendung der Verfrachtung nicht erfüllen,
so steht es der Staatsverwaltung frei , den-
stlden s.iicr Verbindlichkeit gänzlich zu ent«

heben, und rücksichtlich den abgeschlossenen
Vertrag für die ganze noch übrige Dauerzeit
als ausgelöst zu betrachten, oder sich an das
Versprechen zu halten, und aus Gefahr und
Kosten des Unternehmers, und unter ausdrück-
licher Verzichtleistung desselben auf die Ein-
wendung der Verletzung über die Hälfte, über
die von lhm übernommene Verfrachtung einen
neuen Vertrag mit wem immer, wo immer,
auf jede von ihr zweckmäßig erkannte A r t ,
und gegen jeden beliebigen Frachtlohn ei«zu-
gehcn, und sich aus der Caution und dem
übrigen Vermögen des Unternehmers zahlhaft
zu machen, wobei dieser Letztere die von dem
Rechnungs'Departement der k. k. General-Di-
rection für. die Staats-Eistndahnen ausgefer-
tigte Berechnung dcs zu ersetzenden Kostendetra«
gcs als eine, «ollen Beweis machende Urkunde
anzusehen sich verpflichtet. — §. 16. I m Fallt
des Absterbens des Unternehmers gehen di«
aus dem Vertrage entspringenden Rechte und
Verbindlichkeiten auf dessen rechtmäßigen Er-
den über, doch soll der Staatsverwaltung frei
stehen, den Vertrag ganz aufzulösen, wobei sie
nur die Verpflichtung haben würde, dcn Be«
trag für die dcreitö verfrachteten Gegenstände
nach crfolgter Liquidation an die Erben zu
erfolgen. — §. 17. Der Unternehmer hat den
klassenmäßigen Stampel für ein Contracts-
Exemplar aus Eigenem zu bestrciten. —Von
der k. k. General Direction der Staats-Eisen»
bahnen. Wien am 5. September 1844.

» t , n t . uun lallvrechtllche ^t l lHUtdarul lgrn.
Z. 1^62. (2) Nr. ??45.

E d i c t .
Von dem e. e. Stadt . und Landlechte in Krail!

wird bekannt gemacht: Es sey von diesem Gerichl« auf
Ansuchen ter Ursula Garbais, wider Loreliz Prcnck,
wcgen schuldigen l6 fl. c.5. e. , in die öffentliche Ver«
steigerung des dein Exequirten gehörigen, auf 8? fl.
50 kr. geschätzten Fahrnisse gnvilligct, und hiezu
drei Termin?, mid zwar auf den 20. September, IN.
und 23, October l 8 ^ l , jedesmal Vormittags von 9
bis i2 Uhr u„d nöthigcnfalls Nachmittags von 2 bis
6 Uhr im Hause Nr. 6) in der Gradischa. Vorstadt
mit dem Deisatze angeordnet worden, daß, wenn
diese Fährnisse weder hei der ersten noch i'veitcn
Feilbietungstagsahmig um den Schätzungsbetrag oder
darüber an Mann gebracht werben könnten, se!h« bei
der dritten auch unler dem Schali""gsl>ettage hintan.

Z. 1,165. (2) Nr. 8198.
E d i c t .

Von dem k.k. Stadt- und Landrechte in Kram

wird hilmit bekannt gemacht, daß die in bcn Dom'
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Herrn Ignaj Mucha'schen Verlaß gehörigen Prätiosen,
Bücher, Eiinichlungsstücke, Leibeskleidung,Leibtö- und
Hauswasche und sonstige Fahrnisse am 10. October d.
I . Virmicl.igs von 9 biS >2 Uhr und Nachmit-
tags von 3 dis 6 Uhr im Hause N>o 2o9 am hkll«
gen Domplatze geg«n sogleiche bare Bezahlung wer-
den veräußcrt werden.— Laibach am 9. Sepld. , 8 ^ .

3 . l 492- ( ^
K u n d m a c h u n g .

Durch die normalmäßige Pensionirung
des Amtsdleners der hierortigen k. s. Polizei«
d»rccllon ist dieser Dlenstposten, womit cin
jährlicher Gehalt von 25o st. , ^Naluralquar-
t,er »m Amlsgebäude und die sisleimsirle Amts«
kleldung verbunden ist, »„Erledigung gekommen,
und m Folge h. Erlasses des h. k. k. ^andesprä.
sidiums vom l ^ . September i 3 / ^ , Z. 1173,
zu besetzm.

Die Bewerber um diesen Amt6t»encrposten
haben ihre gehörig belegten Gesuche, in wcl>
chen ihr Geburtsort, Aller, Stand und Re-
l igion, Moral i tä t , die Kenntniß wmlgsscns
der deutschen und krainlschcn Sprache, des
Lesens und Schreibens, dann d,e bisherigen
Dienstleistungen nachgewiesen werden müssen,
längstens bis Ende October l. I . im Wege
der uorges'tztcn Behörden bei dieser Polizei
T»rccllon c,nzublingcn. —Lalbach am 19, Sep-
tember lLHH.

Z. 1489. (1) N r . I i o 5 .
K u n d m a c h u n g

negm Besetzung der PoststaNon Ottok.
Die hohe f. k. allgemeine Hofkammer

hat mit Verordnung vom 20. V. M . / Z>
' " ^ / i l e z , dle Wlcverbcsthung der erledigten
Posimelsterstelle ln Oltok auszusprechcn gcru»
het. — Es wird daher der Concurs Hierwe-
gl'l» mit dem Beisätze ausgeschrieben, daß die
Bewerber um dlelcn Dlcnstposten ihre gehö«
rig belegten Gesuche im vorgeschriebenen We»
ge längstens bls Ende October i6^ / , bei der
unterzeichneten Oberpostvcrwaltung cinzurcl»
chen, und sich unter Beibringung eines orls-
vbrigkeitllchen vder kreisamtlichen Z^lgniffls,
auch üdcr den Besitz eines zum Postdetricbc
hinreichenden Vermögens auszuweiftn haben.
" ^ M l t der Postmcisterstelle zu Oitok, odcr
' " jenem Orte dcr Umgegend, wohin die
Postsiation vielleicht übertragen werden sollte,
,st elne jährliche Bestallung von zweihundert
Gulden, dnlm ein Kanzleipauschalc von jähr.
llchcn dre,ßig Gulden, endlich der Bezug der
für Acranal, uno Privat-Postbefördnungen

entfallenden Rittgebühren verbunden, wogegen
der neu erwählte Postmeister, mit welchem ein
Dlenstoertrag abgeschlossen werden wird, eine
Caution von zweihundert Gulden entweder ba«
oder hypothekarisch zu ltistcn, und wenigstens
sechs diensttaugliche Pferde, dann zwti ganz
gedeckte o>ersitz!ge Kalleschen und die erforderli-
chen Stal l -Requisi ten, endlich d»e nothwen-
digen Postillone zu halten hat. —' Die nähe-
ren Bedingungen des Dienstvertrages können
bei der Unterzeichneten eingesehen werden. —
K. K. illvr,sche Oberpostoerwallung. Laibach
am i 7 . September i6^4 .

Z. 1^l54. (3) Nr. 305k
K u n d m a c h u n g .

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat
mit hohem Hofdecrete vom 23. Ju l i 1844,
Z. 28 ' ^3 , 1136, die Anstellung eines Brief«
trägcrö und Packersgehilfen bei dem k. k.
Post , Inspectorate in Villach, mit dem Iah«
reslohn von Einhundert fünfzig Gulden Conv.
Münze und dem Genusse der Livree, gegen
Erlag der Caution im Betrage des Jahres»
lohnö bewilligt. — Die Bewerber um diese
Dienststelle haben ihre eigenhändig geschriebenen
Gesuche bis längstens 7. October 1514 unmittel-
bar bei der k. k. Okerpostvcnvaltung in Laidach
cil,z,n'eichl'l,, ulld darin übcr ihr ?llter, so wie
Sttclichkl'it und Morali lät durch Zeugnisse sich
auszuweisen. — Was somit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht wird. — Von der k. k. i l ly-
rischen Oderpostverwaltung — Laibach am 13.
September 1814.

Z. 1474. (2)
Z e h e n t - V e v l a u t b a r u n g.

D m 28. September l. I . , Vormittag von
9 dis 12 Uhr, wird mit Bewilligung der k. k.
Camcral - Bezirks < Verwaltung zu Neustadt!
clllo. 22. August d. I . , Z. 9667, eine noch-
malige Licitation der zur Neligionöfondsherr-
schast Sittich gehörigen Garben-, Sack-, Ju -
gend- und Eldapfelzchente in den Ortschaften
S a d , Vrlkepeze, des Sitticher Bezirkes; dann
Kletsche, S t . Michael, Ditschdorf und Drasch-
dorf, des Bezirkes Sciscnberg; ferners die Lic
citation dcr Bergrechte und Wetnzehente vom
S t . Geolg '̂n» und Görtschberge, für den sechs-
jährigen Zeitraum vom 1. November 1844
dis dahin 1650 abgehalten werden. Dießwird
mit dem Anhange zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß es den Zchentholden frei stehe,
das ihnen zustehende Cinstandsrecht innerhalb
des gesetzlichen Termines von sechs Tagen, vom
Tage der Licitation gerechnet, um so gewisser
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geltend zu machen, älö sie später nicht ange«
Hört werden würden. Die Licitatlonödedmg-
nijse können täglich beim Amte Sittich einge«
sehen werden. — K. K. Berwaltungsamt der
Religionsfondsherrschaft Sittich um 10. Sep-
tember 1844.

Z. 1472.., (2) Nr. 3o.

S c h u l e n - A n f a n g.
V o n Seite deS f. k. Lyccal'Nectorates

wird hiemit zur allgemeinen Kenntmß gebracht,
daß zum glücklichen B'glN^e der öffentlichen
Studien für das bevorstehende Jahr ! 8 " / ^
«uf den d r i l l e n d e s külifttgen Ml)uats Octo-
ber um lo Uhr Vormittags die Abhaltung
des felerl'chen Hochamtes, mit Anrufung dcS
heillgen Gelstei, ln der hiesigen Domknche be-
filwmt »st; worauf am Ulenen desselben Mo«
Nats die allseitigen öffentlichen Vorlesungen
ihren Anfang nehmen werden. — Laidach den
16. September 1644-

Z. , 441 . (2) Nr . Io8g .
E r l e d i g t e G e m e l n d e d i e « , ers te l le .

Für die Hauptaemeinde Auriz iss die T>t«l'
le d«s Vemeindedienevs, wonnt eine Iahreslöh-
nung pr. 60 fl. aus der Bezukscasse oerbun-
den ist, zu besetzen.

Bewerber haben sich über Körperkräfte,
Kenntniß im Lesen und Schreiben, dann über
vollkommene Sittlichkeit auszuweisen und ihre
Gesuche bis Ende dlcses Monals einzusenden.

K. K. Bezirkscommlssariat Nadmanns,
dotf den l o . September 18/4/^

Z . '4?5. ( ' ) ^. . Nr. 767.
, G d , c t.

Von dem Bezirksgerichte Pössand wird be»
kannt gemacht: M sey mit Veschcio vom 6. Sep<
tember » 6 ^ Z 767, in die ereculivc Feilbietung
der Johann und Maria Wolf'schen Rcalitä-
ten, alS: '/» H"de Rclf. Nr. »«, sammt Wohn.
und WilchschaftSgcbäuden H. Nr. 4 zu Scderz
und des Weingartens in Mayerle, sämmtlich der
Herrschaft Pölland dienstbar, pct. dem m. Peter
Rosmann schuldigen 24 st. c. s. c. gewilligt, und
zu» Vornahme die erste Tagfahrt auf den 9. u.
10. October, die zweite anf d«n «. u. 9. Novcm»
ber, und die dritte auf len 9. u. »n. Deceinber
,644, jedesmal um die zehnie Frühstuiloe in
loco Sederz und Mayccle mit den, Bcisatzc an«
geordnet werden, daß diese Realitciccn ĉ st beider
dritten Tagfahrt anch untrr dem Scbähungslver-
the pc 277 st. u. zou ft. werden hintangegeb^n
werden.

Der Gru idbuchsartract, Schahungsprotocoll
und Bedinglnsse tonnen hiei-gerlchls eingesehen
lvlrden.

BezntSgerichtPölland am ^September , 8 ^ .

Z. i^3c (l)

Realitäten -Verkauf.
Die der löbl. Herrschaft Göltschach 5uk Net.

Nr. 42 dienstbare, zu Zwischenwässeru suk <Zonsc.
Nr. 2 im Bezirke der Umgebungen Laibachä lie«
acnde V/l Hübe wird aus freier Hand verkauft-
Zu dieser ' ^ Hübe gehören: das große unmitlel '
dar zn» schen der Klagenfurier. lZommerzial - St ra .
ßc u»o tcm cdcn vereinigten Zayer. und Save»
flusse gelegene« und daturch ab(>eg»anzte Gil'tehr.
Wirthshaus Nr. 2, zwei große und zwci kleine,
rc Stallungen , vier große Keller, andere Wir th-
schaftü-Bestandtheile, ein großer Hof, eine Schmie«
de sammt Wohnhaus, ein gloh>.r Garten tc.

Die Lage, d e ausgedehnten Wchn « und
Wirthschaflsgebällde, der unmittelbar am Haus«
Garten vorbei fließende v'rcinigie Zai)cr - und
Savefluß, die Nähe der Provinzial-Hauptstadt
Laib.ich machen diese Realität zu ei,ier Fadriss- so
wie zu jeder andern Unternehmung von größerem
Umfange vorzüglich geeignet.

Das Nähere erfährt man beim Gigcnthü-
Mer M,chael Guso zu Zwischenwässern Nr, 2.

Zwlsä)enwässtln am »4. September lä/;^.

Z. 1 4 7 l . (1) "

Verkaufs - Zlnzeige.
Eine im Bezirksorte Ncudcgg in Unter-

krain an dcr schv befahrenen Bezirks - S t ra -
ße gelegene qanze Hubrcalität sammt zwci
Wei iMt t the i len , mit ausgedehnten Wohn-
und Wirthschaftsgcbäuden, erstere zwei mit Zie-
gel eingedeckte, ein. Stockwerk hohe, und im
Erdgeschoß gewölbte geräumige Häuser Conscr.
Nr . 2? u. 3 3 , in welch' einem schon seit des-
sen Bestände ein Gasthaus gehalten w i rd , und
ncbstdcm dieselben zu jeder beliebigen Un-
ternehmung vollkommen geeignet sind; dann
besonders drei robothfreie Accker von 7 Joch
120U iHl K la f te r , zwei Wiesen von 5
Joch 1324 H I Klafter, nebst einem Waldan-
thcile von 12 Joch UW ÜH Klafter, und
einem Meierhause, werden aus freier Hand zum
Verkaufe anqeboten.

Kauflustige werden mit dem Beisahe ein-
geladen, daß diese Realitäten entweder einzeln,
oder im Ganzen abgetreten werden, und daß
die dießfälligen Bcdingnisse beim Eigenthümer
A. I . B ö hm in Gritsch bei Neudegg, stünd-
lich eingesehen werden können.

3. im „ a ~
A V V I S 0.

I m Hause Nr. 26» hinter der Mauer,
im 3. Stocke, werden am 23. September
itt/.4 verschiedene Einrichtungsstücke, als:
Sopha's, Sesseln, Tische, Schublad-
und Hänge-Kästen, Bettstätte, Spiegel,
Küchengeschirr, gegcnjgleich bare Bezah-
lung veräußert werden.


